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Abfallgebührenveranlagung für das Anwesen 
  
  
  
Eigentümer/in bzw. Hausverwaltung: 
  
Name: 
  
Straße: 
  
Ort: 
  
Tel:

Auf dem o. a. Grundstück sind folgende Wohnungen und Betriebs- bzw. Gewerbeeinheiten vorhanden:  
  
Wohneinheiten (§ 3 Abs. 2 Buchst. a) Abfallgebührensatzung): 
  
Wohneinheit i. S. der Gebührensatzung ist die Summe der Räume, welche die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen,
einschließlich Zweit- und Ferienwohnungen sowie Wochenendhäuser. Als Mindestausstattung reicht eine eigene Wasch-, Schlaf und 
Kochgelegenheit sowie ein WC, eine Badewanne oder Dusche. Dies gilt auch für Einliegerwohnungen, Appartements oder sonstige 
Kleinstwohnungen. Jede Wohnung muss in sich abgeschlossen und nutzbar sein. (Leerstände bitte auf der Rückseite eintragen.) 
 

Erklärung

in

Anzahl Wohnungen: genutzt vom bis
genutzt vom bis

Arbeitsstätten (§ 3 Abs. 2 Buchst. b) Abfallgebührensatzung): 
  
Arbeitsstätte i. S. der Gebührensatzung ist die Summe der selbständigen Betriebs-, Gewerbe- oder zu sonstigen, insbesondere freiberuflichen 
oder ähnlichen sowie öffentlichen Zwecken genutzten Räume außerhalb einer Wohneinheit bis zu 400 m² Nutzfläche in Gebäuden. Je weitere 
angefangene 1.000 m² Nutzfläche in Gebäuden ist eine zusätzliche Arbeitsstätte anzunehmen. Befinden sich mehrere Betriebe und sonstige 
Einrichtungen i. S. des Satzes 3 Buchstabe b) Abfallgebührensatzung innerhalb eines Grundstücks, ist jede/r für sich zu bewerten. Aufgrund 
abfallwirtschaftlicher Bedeutung oder örtlicher Gegebenheiten kann der Landkreis Augsburg gem. § 3 Abs. 2 Buchst. b) Satz 7 
Abfallgebührensatzung die Anzahl der Arbeitsstätten im Einzelfall hiervon abweichend festlegen. (Leerstände bitte auf der Rückseite 
eintragen.) 
 

Fa. vom  bis Nutzfläche: m²

Fa. vom  bis Nutzfläche: m²

Fa. vom  bis Nutzfläche: m²

Anzahl Beschäftigte (Voll- und Teilzeit) insgesamt:

Bitte Rückseite Beachten

Fa. vom  bis Nutzfläche: m²

Fa. vom  bis Nutzfläche: m²

Bei weiteren Firmen, bitte Beiblatt verwenden.
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Sonstige Nutzung, die nicht eindeutig einer Wohneinheit/Arbeitsstätte zugeordnet ist:

Nutzung als vom  bis

Nutzfläche: m²

Beherbergungsbetriebe 
je angefangene 20 Betten und

Krankenhäuser, Alten-, Pflege-, Wohn-, Asylbewerberheime und Personalunterkünfte 
je angefangene fünf Betten:

Nutzung als vom  bis

Anzahl Zimmer: Betten:

Leerstände (§ 3 Abs. 2 Satz 8 Abfallgebührensatzung): 
Wohneinheiten und Betriebs- bzw. Gewerbeeinheiten, die mehr als sechs zusammenhängende 
Kalendermonate leer stehen, werden nicht zur Grundgebührenveranlagung herangezogen.
Art: vom  bis Anzahl:

Art: vom  bis Anzahl:

Anmerkungen:

Veränderungen werde/n ich/wir unverzüglich dem Steueramt mitteilen.
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Abfallgebührenveranlagung für das Anwesen
 
 
 
Eigentümer/in bzw. Hausverwaltung:
 
Name:
 
Straße:
 
Ort:
 
Tel:
Auf dem o. a. Grundstück sind folgende Wohnungen und Betriebs- bzw. Gewerbeeinheiten vorhanden: 
 
Wohneinheiten (§ 3 Abs. 2 Buchst. a) Abfallgebührensatzung):
 
Wohneinheit i. S. der Gebührensatzung ist die Summe der Räume, welche die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen,einschließlich Zweit- und Ferienwohnungen sowie Wochenendhäuser. Als Mindestausstattung reicht eine eigene Wasch-, Schlaf und Kochgelegenheit sowie ein WC, eine Badewanne oder Dusche. Dies gilt auch für Einliegerwohnungen, Appartements oder sonstige Kleinstwohnungen. Jede Wohnung muss in sich abgeschlossen und nutzbar sein. (Leerstände bitte auf der Rückseite eintragen.)
 
Erklärung
in
Arbeitsstätten (§ 3 Abs. 2 Buchst. b) Abfallgebührensatzung):
 
Arbeitsstätte i. S. der Gebührensatzung ist die Summe der selbständigen Betriebs-, Gewerbe- oder zu sonstigen, insbesondere freiberuflichen oder ähnlichen sowie öffentlichen Zwecken genutzten Räume außerhalb einer Wohneinheit bis zu 400 m² Nutzfläche in Gebäuden. Je weitere angefangene 1.000 m² Nutzfläche in Gebäuden ist eine zusätzliche Arbeitsstätte anzunehmen. Befinden sich mehrere Betriebe und sonstige Einrichtungen i. S. des Satzes 3 Buchstabe b) Abfallgebührensatzung innerhalb eines Grundstücks, ist jede/r für sich zu bewerten. Aufgrund abfallwirtschaftlicher Bedeutung oder örtlicher Gegebenheiten kann der Landkreis Augsburg gem. § 3 Abs. 2 Buchst. b) Satz 7 Abfallgebührensatzung die Anzahl der Arbeitsstätten im Einzelfall hiervon abweichend festlegen. (Leerstände bitte auf der Rückseite eintragen.)
 
m²
m²
m²
Anzahl Beschäftigte (Voll- und Teilzeit) insgesamt:
Bitte Rückseite Beachten
m²
m²
Bei weiteren Firmen, bitte Beiblatt verwenden.
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Sonstige Nutzung, die nicht eindeutig einer Wohneinheit/Arbeitsstätte zugeordnet ist:
m²
Beherbergungsbetriebe
je angefangene 20 Betten und
Krankenhäuser, Alten-, Pflege-, Wohn-, Asylbewerberheime und Personalunterkünfte
je angefangene fünf Betten:
Leerstände (§ 3 Abs. 2 Satz 8 Abfallgebührensatzung):
Wohneinheiten und Betriebs- bzw. Gewerbeeinheiten, die mehr als sechs zusammenhängende Kalendermonate leer stehen, werden nicht zur Grundgebührenveranlagung herangezogen.
Anmerkungen:
Veränderungen werde/n ich/wir unverzüglich dem Steueramt mitteilen.
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